
 

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates 
vom 3. Juni 1971 

zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine 
Amtsblatt Nr. L 124 vom 08/06/1971 S. 0001 - 0002

 

Artikel 1 

Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, für die Rechtsakte, die der 
Rat und die Kommission auf Grund des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft erlassen haben bzw. erlassen werden.  

 

KAPITEL I  

Fristen  

Artikel 2 

(1) Für die Anwendung dieser Verordnung sind die Feiertage zu berücksichtigen, die 
als solche in dem Mitgliedstaat oder in dem Organ der Gemeinschaften vorgesehen 
sind, bei dem eine Handlung vorgenommen werden soll.  

Zu diesem Zweck übermittelt jeder Mitgliedstaat der Kommission die Liste der Tage, 
die nach seinen Rechtsvorschriften als Feiertage vorgesehen sind. Die Kommission 
veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften die von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Listen, die durch Angabe der in den Organen der 
Gemeinschaften als Feiertage vorgesehenen Tage ergänzt worden sind.  

(2) Für die Anwendung dieser Verordnung sind als Arbeitstage alle Tage ausser 
Feiertagen, Sonntagen und Sonnabenden zu berücksichtigen.  

 
Artikel 3 

(1) Ist für den Anfang einer nach Stunden bemessenen Frist der Zeitpunkt 
maßgebend, in welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird, 
so wird bei der Berechnung dieser Frist die Stunde nicht mitgerechnet, in die das 
Ereignis oder die Handlung fällt.  

Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessenen 
Frist der Zeitpunkt maßgebend, in welchem ein Ereignis eintritt oder eine Handlung 
vorgenommen wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag nicht 
mitgerechnet, in den das Ereignis oder die Handlung fällt. 
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(2) Vorbehaltlich der Absätze 1 und 4 gilt folgendes: 

a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde und 
endet mit Ablauf der letzten Stunde der Frist.  

b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde des 
ersten Tages und endet mit Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages der Frist.  

c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren bemessene Frist beginnt am Anfang der 
ersten Stunde des ersten Tages der Frist und endet mit Ablauf der letzten Stunde 
des Tages der letzten Woche, des letzten Monats oder des letzten Jahres, der 
dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl wie der Tag des Fristbeginns trägt. Fehlt 
bei einer nach Monaten oder Jahren bemessenen Frist im letzten Monat der für ihren 
Ablauf maßgebende Tag, so endet die Frist mit Ablauf der letzten Stunde des letzten 
Tages dieses Monats.  

d) Umfasst eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei der Berechnung der 
Monatsbruchteile ein Monat von dreissig Tagen zugrunde gelegt.  

(3) Die Fristen umfassen die Feiertage, die Sonntage und die Sonnabende, soweit 
diese nicht ausdrücklich ausgenommen oder die Fristen nach Arbeitstagen 
bemessen sind.  

(4) Fällt der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf einen 
Feiertag, einen Sonntag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf der 
letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.  

Diese Bestimmung gilt nicht für Fristen, die von einem bestimmten Datum oder 
einem bestimmten Ereignis an rückwirkend berechnet werden.  

(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfasst mindestens zwei Arbeitstage.  

 

KAPITEL II  

Daten und Termine  

Artikel 4 

(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Bestimmungen 
dieses Artikels für die Fristen des Inkrafttretens, des Wirksamwerdens, des 
Anwendungsbeginns, des Ablaufs der Geltungsdauer, des Ablaufs der Wirksamkeit 
und des Ablaufs der Anwendbarkeit der Rechtsakte des Rates oder der Kommission 
oder einzelner Bestimmungen dieser Rechtsakte.  

(2) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmungen dieser 
Rechtsakte, für deren Inkrafttreten, deren Wirksamwerden oder deren 
Anwendungsbeginn ein bestimmtes Datum festgesetzt worden ist, treten mit Beginn 
der ersten Stunde des diesem Datum entsprechenden Tages in Kraft bzw. werden 
dann wirksam oder angewandt.  
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Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder 
Bestimmungen binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines 
Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung in Kraft treten, wirksam werden oder 
angewandt werden sollen.  

(3) Rechtsakte des Rates oder der Kommission oder einzelne Bestimmungen dieser 
Rechtsakte, deren Geltungsdauer, Wirksamkeit oder Anwendbarkeit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt enden, treten mit Ablauf der letzten Stunde des diesem 
Zeitpunkt entsprechenden Tages ausser Kraft bzw. werden dann unwirksam oder 
nicht mehr angewandt.  

Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten Rechtsakte oder 
Bestimmungen binnen einer bestimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines 
Ereignisses oder der Vornahme einer Handlung ausser Kraft treten, unwirksam 
werden oder nicht mehr angewandt werden sollen.  

 
Artikel 5 

(1) Artikel 3, mit Ausnahme der Absätze 4 und 5, gilt vorbehaltlich der Bestimmungen 
dieses Artikels, wenn eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes des Rates 
oder der Kommission zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgenommen werden kann 
oder muß.  

(2) Kann oder muß eine Handlung in Durchführung eines Rechtsaktes des Rates 
oder der Kommission an einem bestimmten Datum vorgenommen werden, so kann 
oder muß dies zwischen dem Beginn der ersten Stunde und dem Ablauf der letzten 
Stunde des diesem Datum entsprechenden Tages geschehen.  

Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn eine Handlung in Durchführung eines 
Rechtsaktes des Rates oder der Kommission binnen einer bestimmten Anzahl von 
Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder der Vornahme einer anderen 
Handlung vorgenommen werden kann oder muß.  

 
Artikel 6 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.  
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